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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende 
Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Entscheidung 
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Wie die Überprüfung der nationalen 
Reformprogramme der Mitgliedstaaten im 
Jahresfortschrittsbericht der Kommission 
und im Entwurf des Gemeinsamen 
Beschäftigungsberichts zeigt, sollten die 
Mitgliedstaaten auch weiterhin alles tun, 
um in den nachstehenden prioritären 
Bereichen voranzukommen: 

(2) Wie die Überprüfung der nationalen 
Reformprogramme der Mitgliedstaaten im 
Jahresfortschrittsbericht der Kommission 
und im Entwurf des Gemeinsamen 
Beschäftigungsberichts zeigt, sollten die 
Mitgliedstaaten auch weiterhin alles tun, 
um die Beschäftigungsquote, 
insbesondere jene von Frauen und älteren 
Menschen, zu erhöhen und um in den 
nachstehenden prioritären Bereichen 
voranzukommen:

– mehr Menschen in Arbeit bringen und 
halten, das Arbeitskräfteangebot 
vergrößern und die sozialen 
Sicherungssysteme modernisieren,

– mehr Menschen in Arbeit auf 
hochwertigen Arbeitsplätzen bringen und 
halten, das Arbeitskräfteangebot 
vergrößern, die sozialen 
Sicherungssysteme modernisieren und 
einen generellen Ansatz der 
Gleichstellung der Geschlechter und der 
Nicht-Diskriminierung verfolgen,

– die Anpassungsfähigkeit der 
Arbeitskräfte und der Unternehmen 
verbessern und 

– die Anpassungsfähigkeit der 
Arbeitskräfte und der Unternehmen an die 
Herausforderungen durch die 
Globalisierung verbessern und 

– die Investitionen in Humankapital durch 
Verbesserung der allgemeinen und 
beruflichen Bildung steigern.

– die Investitionen in Humankapital durch 
Verbesserung der allgemeinen und 
beruflichen Bildung steigern.
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Entscheidung 
Anhang – Absatz 1 – Gedankenstrich 1

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

– Vollbeschäftigung: Das Streben nach 
Vollbeschäftigung und die Verringerung 
der Arbeitslosigkeit und 
Nichterwerbstätigkeit durch Steigerung des 
Arbeitskräfteangebots und der 
Arbeitskräftenachfrage mit Hilfe eines 
integrierten Flexicurity-Ansatzes 
(Flexibilität und Beschäftigungssicherheit) 
sind unerlässlich für die Stützung des 
Wirtschaftswachstums und die Stärkung 
des sozialen Zusammenhalts. Dies 
erfordert Maßnahmen, die gleichzeitig bei 
der Flexibilität der Arbeitsmärkte, der 
Arbeitsorganisation und den 
Arbeitsbeziehungen sowie der 
Beschäftigungssicherheit und der sozialen 
Sicherheit ansetzen.

– Vollbeschäftigung: Das Streben nach 
Vollbeschäftigung und die Verringerung 
der Arbeitslosigkeit und 
Nichterwerbstätigkeit durch Steigerung des 
Arbeitskräfteangebots und der 
Arbeitskräftenachfrage mit Hilfe eines 
integrierten Flexicurity-Ansatzes 
(Flexibilität und Beschäftigungssicherheit) 
sind unerlässlich für die Stützung des 
Wirtschaftswachstums und die Stärkung 
des sozialen Zusammenhalts. Dies 
erfordert Maßnahmen, die gleichzeitig bei 
der Flexibilität der Arbeitsmärkte, der 
Arbeitsorganisation und den 
Arbeitsbeziehungen - vor allem 
hinsichtlich der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf - sowie bei der 
Beschäftigungssicherheit und der sozialen 
Sicherheit ansetzen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Entscheidung 
Anhang – Absatz 1 – Gedankenstrich 2

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

– Steigerung der Arbeitsplatzqualität und 
Arbeitsproduktivität: Maßnahmen zur 
Anhebung der Beschäftigungsquoten 
müssen Hand in Hand gehen mit 
Maßnahmen, die darauf abzielen, Arbeit 
attraktiver zu machen, die 
Arbeitsplatzqualität zu verbessern, das 
Arbeitsproduktivitätswachstum zu steigern, 
die Segmentierung des Arbeitsmarkts zu 
reduzieren und den Anteil der 
erwerbstätigen Armen zu verringern. Die 
Synergien zwischen Arbeitsplatzqualität, 
Produktivität und Beschäftigung sollten 

– Steigerung der Arbeitsplatzqualität und 
Arbeitsproduktivität: Maßnahmen zur 
Anhebung der Beschäftigungsquoten 
müssen Hand in Hand gehen mit 
Maßnahmen, die darauf abzielen, Arbeit 
attraktiver zu machen, die 
Arbeitsplatzqualität zu verbessern, das 
Arbeitsproduktivitätswachstum zu steigern, 
die Segmentierung des Arbeitsmarkts 
sowie die geschlechtsspezifischen 
Unterschiede zu reduzieren und den Anteil 
der erwerbstätigen Armen zu verringern. 
Die Synergien zwischen 
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voll ausgeschöpft werden. Arbeitsplatzqualität, Produktivität und 
Beschäftigung sollten voll ausgeschöpft 
werden.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Entscheidung 
Anhang – Absatz 1 – Gedankenstrich 3

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

– Stärkung des sozialen und territorialen 
Zusammenhalts: Konsequente Maßnahmen 
sind erforderlich, um die soziale 
Eingliederung zu fördern und zu 
intensivieren, gegen Armut – insbesondere 
gegen Kinderarmut – vorzugehen, eine 
Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt zu 
verhindern, die Integration benachteiligter 
Menschen in den Arbeitsmarkt zu 
unterstützen und regionale 
Ungleichgewichte bei Beschäftigung, 
Arbeitslosigkeit und Arbeitsproduktivität, 
insbesondere in Regionen mit 
Entwicklungsrückstand, abzubauen. Es 
bedarf einer stärkeren Interaktion mit der 
offenen Koordinierungsmethode im 
Bereich von Sozialschutz und sozialer 
Eingliederung.

– Stärkung des sozialen und territorialen 
Zusammenhalts: Konsequente Maßnahmen 
sind erforderlich, um die soziale 
Eingliederung zu fördern und zu 
intensivieren, gegen Armut – insbesondere 
gegen die Armut von Frauen, Familien 
mit nur einem Elternteil und von 
mittellosen kinderreichen Familien  – 
vorzugehen, eine Ausgrenzung aus dem 
Arbeitsmarkt zu verhindern, die Integration 
von Frauen und benachteiligten Menschen 
in den Arbeitsmarkt zu unterstützen und 
regionale Ungleichgewichte bei 
Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und 
Arbeitsproduktivität, insbesondere in 
Regionen mit Entwicklungsrückstand, 
abzubauen. Es bedarf einer stärkeren 
Interaktion mit der offenen 
Koordinierungsmethode im Bereich von 
Sozialschutz und sozialer Eingliederung.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Entscheidung
Anhang – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

Entscheidend für den Fortschritt sind auch 
die Faktoren Chancengleichheit und 
Diskriminierungsbekämpfung. Das 
Gender-Mainstreaming und die Förderung 
der Gleichstellung der Geschlechter sollten 
bei allen Maßnahmen berücksichtigt 
werden. Dabei ist im Einklang mit dem 

Entscheidend für den Fortschritt sind auch 
die Faktoren Chancengleichheit und 
Diskriminierungsbekämpfung. Das 
Gender-Mainstreaming und die Förderung 
der Gleichstellung der Geschlechter sollten 
bei allen Maßnahmen berücksichtigt 
werden. Dabei ist im Einklang mit dem 
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Europäischen Pakt für Gleichstellung der 
Geschlechter besonders auf die 
Reduzierung geschlechtsspezifischer 
Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt zu 
achten. Dies wird den Mitgliedstaaten 
dabei helfen, die demografische 
Herausforderung zu meistern. Als Teil 
eines neuen generationsübergreifenden 
Ansatzes sollte der Situation junger 
Menschen, der Umsetzung des 
Europäischen Pakts für die Jugend und der 
Förderung des Zugangs zu Beschäftigung 
während des gesamten Erwerbslebens 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. Ferner muss den 
Beschäftigungsdefiziten benachteiligter 
Menschen, auch von Menschen mit 
Behinderungen, sowie von 
Staatsangehörigen von Drittstaaten im 
Vergleich zu EU-Bürgern unter 
Berücksichtigung einschlägiger nationaler 
Zielsetzungen besondere Aufmerksamkeit 
zukommen.

Europäischen Pakt für Gleichstellung der 
Geschlechter besonders auf die 
Reduzierung geschlechtsspezifischer 
Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt zu 
achten, was eine strikte Anwendung der 
europäischen Richtlinien im Bereich der 
Gleichbehandlung von Frauen und 
Männern und der Beseitigung von 
Ungleichgewichten voraussetzt. Dies wird 
den Mitgliedstaaten dabei helfen, die 
demografische Herausforderung zu 
meistern. Als Teil eines neuen 
generationsübergreifenden Ansatzes sollte 
der Situation junger Menschen, der 
Umsetzung des Europäischen Pakts für die 
Jugend und der Förderung des Zugangs zu 
Beschäftigung während des gesamten 
Erwerbslebens besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Ferner muss den 
Beschäftigungsdefiziten benachteiligter 
Menschen sowie der Ungleichbehandlung 
zwischen Drittstaatenangehörigen und EU-
Bürgern unter Berücksichtigung 
einschlägiger nationaler Zielsetzungen 
besondere Aufmerksamkeit zukommen.

Änderungsantrag 6
Ilda Figueiredo

Vorschlag für eine Entscheidung
Anhang – Leitlinie 17 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Leitlinie 17. Die Beschäftigungspolitik auf 
Vollbeschäftigung, Steigerung der 
Arbeitsplatzqualität und 
Arbeitsproduktivität und Stärkung des 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
ausrichten

Leitlinie 17. Die Beschäftigungspolitik auf 
Vollbeschäftigung, Steigerung der 
Arbeitsplatzqualität, Arbeitsproduktivität 
und Arbeitsplatzsicherheit sowie auf die 
Stärkung des sozialen und territorialen 
Zusammenhalts ausrichten: 

Änderungsantrag 7
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Entscheidung
Anhang – Absatz 6 – Gedankenstrich 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– mehr Menschen in Arbeit bringen und 
halten, das Arbeitskräfteangebot 
vergrößern und die sozialen 
Sicherungssysteme modernisieren

– mehr Menschen in Arbeit bringen und 
halten, das Angebot an 
Vollzeitarbeitsplätzen vergrößern, 
geschlechtsspezifische Unterschiede 
reduzieren und die sozialen 
Sicherungssysteme modernisieren

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Entscheidung 
Anhang – Absatz 6 – Gedankenstrich 3

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

– die Investitionen in Humankapital durch 
Verbesserung von Bildung und 
Qualifizierung steigern.

– die Investitionen in Humankapital durch 
Verbesserung von Bildung und 
Qualifizierung steigern sowie durch die 
Förderung einer größeren Vielfalt an 
beruflichen Optionen mit dem Ziel, die 
Beschäftigungsfähigkeit von Frauen und 
Männern während ihres gesamten 
Berufslebens zu verbessern.

Änderungsantrag 9
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Entscheidung
Anhang – Abschnitt 1 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Mehr Menschen in Arbeit bringen und 
halten, das Arbeitskräfteangebot 
vergrößern und die sozialen 
Sicherungssysteme modernisieren

1. Mehr Menschen in Arbeit - 
vorzugsweise in unbefristete 
Arbeitsverhältnisse - bringen und halten, 
geschlechtsspezifische Unterschiede 
reduzieren, das Arbeitskräfteangebot 
vergrößern und die sozialen 
Sicherungssysteme modernisieren
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Änderungsantrag 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Vorschlag für eine Entscheidung
Anhang – Abschnitt 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anhebung des Beschäftigungsniveaus 
ist das wirksamste Mittel, 
Wirtschaftswachstum zu generieren und 
die Wirtschaftssysteme unter Wahrung 
eines ausreichenden Sicherheitsnetzes für 
die erwerbsunfähigen bzw. erwerbslosen 
Personen sozial integrativ zu gestalten. Die 
Förderung eines lebenszyklusbasierten 
Ansatzes in der Beschäftigung und die 
Modernisierung der sozialen 
Sicherungssysteme, um ihre 
Angemessenheit, finanzielle Nachhaltigkeit 
und Fähigkeit zur Anpassung an sich 
wandelnde gesellschaftliche Erfordernisse 
zu gewährleisten, sind umso dringlicher, 
als die Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter abnehmen wird. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte hierbei den sich 
hartnäckig haltenden 
geschlechtsspezifischen Unterschieden und 
– im Rahmen eines neuen 
generationsübergreifenden Ansatzes – der 
niedrigen Beschäftigungsquote der älteren 
Arbeitskräfte und der jungen Menschen 
gelten sowie der aktiven Eingliederung der 
Menschen, die völlig vom Arbeitsmarkt 
ausgeschlossen sind. Ein energischeres 
Vorgehen ist zudem notwendig, um die 
Lage junger Menschen auf dem 
Arbeitsmarkt zu verbessern und die 
Jugendarbeitslosigkeit, die im Schnitt 
doppelt so hoch wie die 
Gesamtarbeitslosigkeit ist, deutlich zu 
verringern.

Die Anhebung des Beschäftigungsniveaus 
ist das wirksamste Mittel, 
Wirtschaftswachstum zu generieren und 
die Wirtschaftssysteme unter Wahrung 
eines ausreichenden Sicherheitsnetzes für 
die erwerbsunfähigen bzw. erwerbslosen 
Personen sozial integrativ zu gestalten. Die 
Förderung eines lebenszyklusbasierten 
Ansatzes in der Beschäftigung und die 
Modernisierung der sozialen 
Sicherungssysteme, um ihre 
Angemessenheit, finanzielle Nachhaltigkeit 
und Fähigkeit zur Anpassung an sich 
wandelnde gesellschaftliche Erfordernisse 
zu gewährleisten, sind umso dringlicher, 
als die Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter abnehmen wird. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte hierbei den sich 
hartnäckig haltenden 
geschlechtsspezifischen Unterschieden und 
– im Rahmen eines neuen 
generationsübergreifenden Ansatzes – der 
niedrigen Beschäftigungsquote der älteren 
Arbeitskräfte und der jungen Menschen 
gelten sowie der aktiven Eingliederung der 
Menschen, die völlig vom Arbeitsmarkt 
ausgeschlossen sind, und insbesondere der 
Menschen, die Opfer einer 
Mehrfachdiskriminierung sind, die durch 
die schwierigen geografischen 
Bedingungen in ländlichen Gebieten, 
Insel- und Bergregionen auch noch 
verschärft wird. Ein energischeres 
Vorgehen ist zudem notwendig, um die 
Lage junger Menschen auf dem 
Arbeitsmarkt zu verbessern und die 
Jugendarbeitslosigkeit, die im Schnitt 
doppelt so hoch wie die 
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Gesamtarbeitslosigkeit ist, deutlich zu 
verringern.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Entscheidung 
Anhang – Teil 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

Fortschritte bei der Beschäftigung setzen 
geeignete Rahmenbedingungen voraus, ob 
es um den Erstzugang zum Arbeitsmarkt, 
eine Rückkehr ins Erwerbsleben nach einer 
Unterbrechung oder um den Wunsch geht, 
das Erwerbsleben zu verlängern. 
Entscheidend für einen Flexicurity-Ansatz 
sind Arbeitsplatzqualität, einschließlich 
Arbeitsentgelt und Sozialleistungen, 
Arbeitsbedingungen, Zugang zum 
lebenslangen Lernen, die beruflichen 
Aussichten sowie Unterstützung und 
Anreize, die sich aus den sozialen 
Sicherungssystemen ableiten. Für ein 
lebenszyklusorientiertes Konzept der 
Arbeit und eine bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ist ein 
Kinderbetreuungsangebot notwendig. Als 
Richtschnur bietet sich an, dass bis 2010 
für mindestens 90 % der Kinder zwischen 
drei Jahren und dem Schulpflichtalter und 
für mindestens 33 % der Kinder unter drei 
Jahren Betreuungsplätze zur Verfügung zu 
stellen sind. Der Anstieg der 
durchschnittlichen Erwerbstätigenquote bei 
den Eltern, insbesondere bei 
Alleinerziehenden, erfordert Maßnahmen 
zur Unterstützung von Familien. Die 
Mitgliedstaaten sollten insbesondere den 
besonderen Bedürfnissen von 
Alleinerziehenden und kinderreichen 
Familien Rechnung tragen. Um das 
Erwerbsleben zu verlängern, müsste zudem 
das effektive Durchschnittsalter beim 
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben auf 
Ebene der Europäischen Union bis 2010 

Fortschritte bei der Beschäftigung setzen 
geeignete Rahmenbedingungen voraus, ob 
es um den Erstzugang zum Arbeitsmarkt, 
eine Rückkehr ins Erwerbsleben nach einer 
Unterbrechung oder um den Wunsch geht, 
das Erwerbsleben zu verlängern. 
Entscheidend für einen Flexicurity-Ansatz 
sind Arbeitsplatzqualität, einschließlich 
Arbeitsentgelt und Sozialleistungen, 
Arbeitsbedingungen, Zugang zum 
lebenslangen Lernen, die beruflichen 
Aussichten sowie Unterstützung und 
Anreize, die sich aus den sozialen 
Sicherungssystemen ableiten. Für ein 
lebenszyklusorientiertes Konzept der 
Arbeit und eine bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ist ein 
Kinderbetreuungsangebot notwendig. 
Vorrangiges Ziel hierbei ist, 
sicherzustellen, dass bis 2010 für 
mindestens 90 % der Kinder zwischen drei 
Jahren und dem Schulpflichtalter und für 
mindestens 33 % der Kinder unter drei 
Jahren Betreuungsplätze zur Verfügung 
stehen. Der Anstieg der durchschnittlichen 
Erwerbstätigenquote bei den Eltern, 
insbesondere bei Alleinerziehenden, 
erfordert Maßnahmen zur Unterstützung 
von Familien. Die Mitgliedstaaten sollten 
insbesondere den spezifischen 
Bedürfnissen von Alleinerziehenden, von 
kinderreichen Familien und von Familien, 
die einen älteren oder behinderten 
Menschen versorgen, Rechnung tragen. 
Um das Erwerbsleben zu verlängern, 
müsste zudem das effektive 
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um fünf Jahre angehoben werden 
(gegenüber 59,9 im Jahr 2001). Die 
Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus 
Maßnahmen in den Bereichen 
Gesundheitsschutz und 
Gesundheitsprävention sowie zur 
Förderung einer gesunden Lebensweise 
ergreifen, um die durch Krankheit 
verursachten Kosten zu senken, die 
Arbeitsproduktivität zu erhöhen und das 
Erwerbsleben zu verlängern.

Durchschnittsalter beim Ausscheiden aus 
dem Erwerbsleben auf Ebene der 
Europäischen Union bis 2010 um fünf 
Jahre angehoben werden (gegenüber 59,9 
im Jahr 2001). Die Mitgliedstaaten sollten 
darüber hinaus Maßnahmen in den 
Bereichen Gesundheitsschutz und 
Gesundheitsprävention sowie zur 
Förderung einer gesunden Lebensweise 
ergreifen, um die durch Krankheit 
verursachten Kosten zu senken, die 
Arbeitsproduktivität zu erhöhen und das 
Erwerbsleben zu verlängern. 

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Entscheidung 
Anhang – Leitlinie 18 – Gedankenstrich 1

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

- die Bemühungen verstärken, jungen 
Menschen Wege in die Beschäftigung zu 
öffnen und Jugendarbeitslosigkeit 
abzubauen, wie im Europäischen Pakt für 
die Jugend gefordert;

- die Bemühungen verstärken, jungen 
Menschen Wege in die Beschäftigung zu 
öffnen und Jugendarbeitslosigkeit 
abzubauen, wie im Europäischen Pakt für 
die Jugend gefordert – und dabei jegliche 
Diskriminierungen aufgrund des 
Geschlechts bekämpfen;

Änderungsantrag 13
Ilda Figueiredo

Vorschlag für eine Entscheidung
Anhang – Leitlinie 18 – Gedankenstrich 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– entschlossene Maßnahmen zur Erhöhung 
der Erwerbsbeteiligung von Frauen und zur 
Reduzierung geschlechtsspezifischer 
Unterschiede bei Beschäftigung, 
Arbeitslosigkeit und Entgelt ergreifen;

– entschlossene Maßnahmen zur Erhöhung 
der Erwerbsbeteiligung von Frauen und zur 
Reduzierung geschlechtsspezifischer 
Unterschiede bei Beschäftigung, 
Arbeitslosigkeit, Entgelt sowie bei 
Beförderung und beruflicher Bildung 
ergreifen;
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Änderungsantrag 14
Ilda Figueiredo

Vorschlag für eine Entscheidung
Anhang – Leitlinie 18 – Gedankenstrich 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit 
und Privatleben anstreben und zugängliche 
und erschwingliche 
Betreuungseinrichtungen für Kinder und 
sonstige betreuungsbedürftige Personen 
bereitstellen;

– eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit 
und Privatleben anstreben, insbesondere 
durch Unterstützung Alleinerziehender im 
Wege der Förderung einer gerechten 
Teilung der Familienverantwortung, 
durch Investitionen in öffentliche 
Dienstleistungen und deren Nutzung 
sowie das Angebot an die Eltern (sowohl 
an die Männer als auch an die Frauen), 
Teilzeitarbeit ohne jegliche 
Diskriminierung gegenüber der normalen 
Regelung in Anspruch nehmen zu 
können; zugängliche und erschwingliche 
Betreuungseinrichtungen guter Qualität  
für 90% der Kinder im schulpflichtigen 
Alter in allen Mitgliedstaaten bis 2010 
und für sonstige betreuungsbedürftige  
Personen bereitstellen;

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Entscheidung 
Anhang – Leitlinie 18 – Gedankenstrich 5

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

- moderne Sozialschutzsysteme, 
einschließlich der Renten- und 
Gesundheitssysteme, schaffen, die sozial 
angemessen und finanziell tragbar sind und 
sich an wandelnde Erfordernisse anpassen, 
um auf diese Weise die 
Erwerbsbeteiligung, den Verbleib im 
Erwerbsleben und die Verlängerung des 

- moderne Sozialschutzsysteme, 
einschließlich der Renten- und 
Gesundheitssysteme, schaffen, die sozial 
angemessen und finanziell tragbar sind und 
sich an wandelnde Erfordernisse anpassen, 
um auf diese Weise die 
Erwerbsbeteiligung, die wirtschaftliche 
Unabhängigkeit sowie den Verbleib im 
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Erwerbslebens zu fördern. Erwerbsleben und die Verlängerung des 
Erwerbslebens zu fördern.

Änderungsantrag 16
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Vorschlag für eine Entscheidung
Anhang – Abschnitt 1 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Eine aktive, integrationsorientierte Politik 
kann das Arbeitskräfteangebot erhöhen und 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
stärken. Sie ist ein wirksames Instrument, 
um die soziale Integration und 
Arbeitsmarktintegration der am stärksten 
benachteiligten Personen zu fördern. Jeder 
Person, die ihren Arbeitsplatz verliert, 
muss innerhalb einer angemessenen Frist 
ein Neuanfang ermöglicht werden. Diese 
Frist sollte bei jungen Menschen kurz sein, 
d. h. bis 2010 nicht länger als vier Monate 
dauern; bei Erwachsenen sollten es nicht 
mehr als zwölf Monate sein. Es sollte eine 
aktive Arbeitsmarktpolitik zugunsten von 
Langzeitarbeitslosen verfolgt werden, 
wobei der für 2010 vorgegebenen 
Beschäftigungsquote von 25 % Rechnung 
zu tragen ist. Als aktive Maßnahmen 
kommen in Frage eine Ausbildung, eine 
Umschulung, ein Praktikum, eine 
Beschäftigung oder eine andere die 
Beschäftigungsfähigkeit fördernde 
Maßnahme, gegebenenfalls in 
Kombination mit einer kontinuierlichen 
Unterstützung bei der Arbeitssuche. 
Erwerbsbeteiligung und Bekämpfung der 
sozialen Ausgrenzung lassen sich 
hauptsächlich dadurch fördern, dass man 
Arbeit Suchenden den Zugang zur 
Beschäftigung erleichtert, Arbeitslosigkeit 
verhütet, die Arbeitsmarktnähe arbeitslos 
gewordener Menschen sicherstellt und 
deren Beschäftigungsfähigkeit erhält. Dies 
entspricht auch dem Flexicurity-Ansatz. 

Eine aktive, integrationsorientierte Politik 
kann das Arbeitskräfteangebot erhöhen und 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
stärken. Sie ist ein wirksames Instrument, 
um die soziale Integration und 
Arbeitsmarktintegration der am stärksten 
benachteiligten Personen zu fördern. Jeder 
Person, die ihren Arbeitsplatz verliert, 
muss innerhalb einer angemessenen Frist 
ein Neuanfang ermöglicht werden. Diese 
Frist sollte bei jungen Menschen kurz sein, 
d. h. bis 2010 nicht länger als vier Monate 
dauern; bei Erwachsenen sollten es nicht 
mehr als zwölf Monate sein. Es sollte eine 
aktive Arbeitsmarktpolitik zugunsten von 
Langzeitarbeitslosen verfolgt werden, 
wobei der für 2010 vorgegebenen 
Beschäftigungsquote von 25 % Rechnung 
zu tragen ist. Als aktive Maßnahmen 
kommen in Frage eine Ausbildung, eine 
Umschulung, ein Praktikum, eine 
Beschäftigung oder eine andere die 
Beschäftigungsfähigkeit fördernde 
Maßnahme, gegebenenfalls in 
Kombination mit einer kontinuierlichen 
Unterstützung bei der Arbeitssuche. 
Erwerbsbeteiligung und Bekämpfung der 
sozialen Ausgrenzung lassen sich 
hauptsächlich dadurch fördern, dass man 
Arbeit Suchenden den Zugang zur 
Beschäftigung erleichtert, Arbeitslosigkeit 
verhütet, die Arbeitsmarktnähe arbeitslos 
gewordener Menschen sicherstellt und 
deren Beschäftigungsfähigkeit erhält. Dies 
entspricht auch dem Flexicurity-Ansatz. 
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Um diese Ziele zu erreichen, müssen dem 
Arbeitsmarktzugang entgegenstehende 
Hindernisse ausgeräumt werden, und zwar 
durch konkrete Hilfe bei der Arbeitssuche, 
durch Erleichterung des Zugangs zur 
Weiterbildung und zu anderen aktiven 
Arbeitsmarktmaßnahmen, durch Zugang zu 
erschwinglichen 
Grundversorgungsleistungen und durch ein 
angemessenes Mindesteinkommen für alle. 
Auf diese Weise soll sichergestellt werden, 
dass sich Arbeit für alle Erwerbstätigen 
lohnt und dass Arbeitslosigkeits-, Armuts- 
und Erwerbslosigkeitsfallen beseitigt 
werden. Besondere Aufmerksamkeit ist in 
diesem Kontext der Förderung der 
Arbeitsmarktintegration benachteiligter 
Menschen einschließlich gering 
qualifizierter Personen, auch durch den 
Ausbau von Sozialdienstleistungen und der 
Solidarwirtschaft, sowie der Erschließung 
neuer Beschäftigungspotenziale zur 
Deckung kollektiver Bedürfnisse zu 
widmen. Besonders vordringlich ist 
hierbei, die Diskriminierung zu 
bekämpfen, den Zugang Behinderter zur 
Beschäftigung zu fördern und Zuwanderer 
und Minderheiten zu integrieren.

Um diese Ziele zu erreichen, müssen dem 
Arbeitsmarktzugang entgegenstehende 
Hindernisse ausgeräumt werden, und zwar 
durch konkrete Hilfe bei der Arbeitssuche, 
durch Erleichterung des Zugangs zur 
Weiterbildung und zu anderen aktiven 
Arbeitsmarktmaßnahmen, durch Zugang zu 
erschwinglichen 
Grundversorgungsleistungen und durch ein 
angemessenes Mindesteinkommen für alle. 
Auf diese Weise soll sichergestellt werden, 
dass sich Arbeit für alle Erwerbstätigen 
lohnt, dass der Grundsatz "gleiches 
Entgelt für gleichwertige Arbeit" beachtet 
wird und dass Arbeitslosigkeits-, Armuts- 
und Erwerbslosigkeitsfallen beseitigt 
werden. Besondere Aufmerksamkeit ist in 
diesem Kontext der Förderung der 
Arbeitsmarktintegration benachteiligter 
Menschen einschließlich gering 
qualifizierter Personen, auch durch den 
Ausbau von Sozialdienstleistungen und der 
Solidarwirtschaft, sowie der Erschließung 
neuer Beschäftigungspotenziale zur 
Deckung kollektiver Bedürfnisse zu 
widmen. Besonders vordringlich ist 
hierbei, die Diskriminierung zu 
bekämpfen, den Zugang von Frauen und 
Behinderten zur Beschäftigung zu fördern 
und Zuwanderer und Minderheiten zu 
integrieren. 

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Entscheidung 
Anhang – Leitlinie 19 – Gedankenstrich 3

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

- Erschließung neuer 
Beschäftigungspotenziale im Bereich der 
personen- und unternehmensbezogenen 
Dienstleistungen, insbesondere auf lokaler 
Ebene.

- Erschließung neuer 
Beschäftigungspotenziale im Bereich der 
personen- und unternehmensbezogenen 
Dienstleistungen, insbesondere auf lokaler 
und regionaler Ebene durch soziale 
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Aufwertung dieser Sektoren.

Änderungsantrag 18
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Entscheidung
Anhang – Leitlinie 19 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Leitlinie 19 a. Eine aktive Eingliederung 
in den Arbeitsmarkt gewährleisten durch 
positive Maßnahmen, die den Zugang zu 
dauerhaften und qualifizierten 
Arbeitsplätzen ermöglichen; 

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Entscheidung 
Anhang – Leitlinie 20 – Gedankenstrich 1

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

- die Arbeitsmarkteinrichtungen, 
insbesondere die Arbeitsverwaltungen, 
modernisieren und stärken, auch im 
Hinblick auf eine verbesserte Transparenz 
der Beschäftigungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten auf 
nationaler und europäischer Ebene;

- die Arbeitsmarkteinrichtungen, 
insbesondere die Arbeitsverwaltungen, 
modernisieren und stärken, auch um eine 
verbesserte Transparenz der 
Beschäftigungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten auf 
nationaler und europäischer Ebene, eine 
substantielle Information in puncto 
Gleichbehandlung und 
Chancengleichheit von Frauen und 
Männern sowie bezüglich der Einhaltung 
dieser Vorgaben zu gewährleisten;

Änderungsantrag 20
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Entscheidung
Anhang – Leitlinie 21 – Gedankenstrich 2



AD\715163DE.doc 15/17 PE402.557v02-00

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– gegen die Schwarzarbeit vorgehen; - gegen die Schwarzarbeit vorgehen mit 
Hilfe von Maßnahmen, die sie für 
Arbeitnehmer und Unternehmen 
uninteressant werden lassen,

Änderungsantrag 21
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Entscheidung
Anhang – Leitlinie 21 – Gedankenstrich 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– die Antizipation und die Bewältigung des 
Wandels verbessern — einschließlich 
Umstrukturierungen in der Wirtschaft und 
insbesondere im Kontext der 
Handelsliberalisierung —, um die 
sozialen Kosten zu begrenzen und die 
Anpassung zu erleichtern;

– die Antizipation und die Bewältigung des 
Wandels verbessern — einschließlich 
Umstrukturierungen in der Wirtschaft 
infolge der Globalisierung —, um deren 
soziale Folgen auf ein Minimum zu 
begrenzen und die Anpassung zu 
erleichtern;

Änderungsantrag 22
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Entscheidung
Anhang – Leitlinie 23 – Gedankenstrich 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– integrative Maßnahmen und Aktionen im 
Bereich der allgemeinen und beruflichen 
Bildung, um den Zugang zur 
Berufsbildung, zur Sekundarbildung und 
zur Hochschulbildung erheblich zu 
verbessern, einschließlich der 
Lehrlingsausbildung und der Vermittlung 
unternehmerischer Kompetenzen;

– integrative Maßnahmen und Aktionen im 
Bereich der allgemeinen und beruflichen 
Bildung, um den Zugang zur 
Berufsbildung, zur Sekundarbildung und 
zur Hochschulbildung erheblich zu 
verbessern, einschließlich der 
Lehrlingsausbildung und der Vermittlung 
unternehmerischer Kompetenzen, 
insbesondere durch Förderung einer 
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diversifizierten Berufswahl für Mädchen 
und indem sichergestellt wird, dass der 
öffentliche und der private Sektor die 
Beteiligung von Frauen in Bereichen, in 
denen diese unterrepräsentiert sind, sowie 
die Nutzung ihrer Kenntnisse und 
Fähigkeiten fördern;

Änderungsantrag 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Vorschlag für eine Entscheidung
Anhang – Leitlinie 23 – Gedankenstrich 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– entsprechend den auf europäischer Ebene 
eingegangenen Vereinbarungen wirksame 
Strategien für das lebenslange Lernen 
schaffen, die allen Menschen in Schulen, 
Unternehmen, Behörden und Haushalten 
offen stehen, einschließlich geeigneter 
Anreize in Verbindung mit Mechanismen 
der Kostenaufteilung, um eine stärkere 
Beteiligung an der Fortbildung und der 
Ausbildung am Arbeitsplatz während des 
gesamten Lebenszyklus, besonders für 
Geringqualifizierte und ältere 
Arbeitskräfte, zu begünstigen.

- entsprechend den auf europäischer Ebene 
eingegangenen Vereinbarungen wirksame 
Strategien für das lebenslange Lernen 
schaffen, die allen Menschen in Schulen, 
Unternehmen, Behörden und Haushalten 
offen stehen, einschließlich geeigneter 
Anreize in Verbindung mit Mechanismen 
der Kostenaufteilung, um eine stärkere 
Beteiligung an der Fortbildung und der 
Ausbildung am Arbeitsplatz während des 
gesamten Lebenszyklus, besonders für 
Geringqualifizierte, für ältere Arbeitskräfte 
sowie für Arbeitskräfte jeglichen Alters zu 
begünstigen, die vorübergehend aus dem 
Arbeitsmarkt ausgeschieden sind, um 
Berufs- und Familienleben miteinander 
in Einklang zu bringen.
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